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 Klarstellung der Geschäftsverteilung zum 1. Juli 2022 

 

Im Geschäftsverteilungsplan für das Jahr 2022 wird unter B II.2 nach 

Buchstabe d) folgender neuer Buchstabe e) eingefügt: 

 

 

e) Zuleitungs- und sonstige richterliche Verfügungen an den Standorten 

 

Veranlasst ein Eingang an einem der Standorte der Straf- und Bußgeldsenate 

eine Zuleitungsverfügung oder eine sonstige in der Geschäftsverteilung nicht 

ausdrücklich zugewiesene richterliche Verfügung, so ist die Sache im AR-

Register einzutragen. Bei einem Eingang am Standort der Straf- und Bußgeldse-

nate in Bamberg wird sie der Vorsitzenden des 1. Strafsenats, bei einem Eingang 

am Standort der Strafsenate in München dem Vorsitzenden des 5. Strafsenats 

und bei einem Eingang am Standort der Strafsenate in Nürnberg dem Vorsitzen-

den des 4. Strafsenats zugewiesen.  

 

 

Die bisherigen Buchstaben e) und f) werden f) und g). 
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München, den 27. Juni 2022 

 

 

 

Das Präsidium des Bayerischen Obersten Landesgerichts 

 

 

 

gez. Dr. Schmidt, Präsidentin 

 

 

 

gez. Dr. Aulinger, Vorsitzende Richterin 

 

 

 

 

gez. Hilzinger, Vorsitzender Richter 

 

 

gez. Dr. Lang, Richter   

 

 

 

gez. Raab-Gaudin, Richterin 

 

gez. Dr. Muthig, Richterin 

 

 

 

gez. Dr. Schwegler, Richterin 

 


